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Geschäftsstelle Zulassungsausschuss bei der 
Kassenzahnärztlichen Vereinigung Sachsen 
Schützenhöhe 11 
01099 Dresden 
 
Geschäftsbereich Mitglieder 
Tel.: 03 51 – 805 34 16 
Fax: 03 51 – 805 34 17 

 

Antrag auf hälftige Beschränkung des Versorgungsauf trages (§ 19a Z-ZV) 
(bei bereits vorhandener Zulassung als Vertragszahnarzt) 

 

Antragsteller  
Abrechnungsnummer: 

Titel:  Name: Vorname: 

Praxisanschrift 
PLZ: Ort: Straße: 

Ich erkläre hiermit, dass ich mich, ab dem ........................ (Datum eintragen), auf die Hälfte mei-
nes Versorgungsauftrages beschränke (Teilzulassung). Ich nehme zur Kenntnis, dass sich 
meine Punktmengengrenze in der Degression entsprechend verringert (vgl. § 85 SGB V). 

Die Antragsgebühr in Höhe von 120,00 EUR für den Antrag auf hälftige Beschränkung des 
Versorgungsauftrages, habe ich am ................................. auf das Konto der KZV Sachsen 
überwiesen. Deutsche Apotheker- und Ärztebank, BLZ: 300 606 01, Konto Nr. 0003092984. 
 

 
.................................... ...................................  .................................................  
               Ort                                       Datum                                       Unterschrift 
 
 
 
 
 
.................................... 
        Praxisstempel 
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Änderung der Gebührenordnung nach § 46 Zahnärzte-Zu lassungsverordnung 
(ab 1. Januar 2007 gem. Vertragsarztrechtsänderungsgesetz) 
 
 
(1) Für das Verfahren werden nachstehende Gebühren erhoben 

 
 

 a) bei Antrag auf Eintragung des Zahnarztes in das Zahnarztregister 100,00 Euro 
 

 b) bei Antrag des Zahnarztes oder des medizinischen Versorgungs-
zentrums auf Zulassung 

100,00 Euro 
 
 

 c) bei sonstigen Anträgen, mit denen der Zahnarzt, das medizinische 
Versorgungszentrum oder die sonstige zahnärztlich geleitete Ein-
richtung die Beschlussfassung des Zulassungsausschusses an-
strebt 

120,00 Euro 
 
 
 
 

 d) bei Einlegung eines Widerspruches, durch den der Zahnarzt, das 
medizinische Versorgungszentrum oder die sonstige zahnärztlich 
geleitete Einrichtung die Änderung eines Verwaltungsaktes an-
strebt 

200,00 Euro 
 
 
 
 

Die Gebühren sind mit der Stellung des Antrages oder der Einlegung des Widerspruchs fäl-
lig. Wird einem Widerspruch ganz oder teilweise stattgegeben, so wird die nach Buchstabe 
d) entrichtete Gebühr zurückgezahlt. 
 
(2) Außer der Gebühr nach Absatz 1 werden als Verwaltungsgebühren erhoben: 

 
 a) nach unanfechtbar gewordener Zulassung 400,00 Euro 

 
 b) nach erfolgter Eintragung einer auf § 31 Abs. 1 bis 3 oder § 31a 

Abs. 1 beruhenden Ermächtigung in das Verzeichnis nach § 31 
Abs. 10 

400,00 Euro 
 
 
 

 c) nach erfolgter Genehmigung der Anstellung eines Zahnarztes bei 
einem Vertragszahnarzt oder in einem medizinischen Versor-
gungszentrum nach § 95 Abs. 2 des Fünften Buches Sozialge-
setzbuch 

400,00 Euro 
 
 
 
 

 d) nach erfolgter Eintragung einer auf § 32b Abs. 2 beruhenden Ge-
nehmigung in das Verzeichnis nach § 32b Abs. 4 

400,00 Euro 
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